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Die Forderung des ehemaligen  
SVPO-Suppleanten Sandro Fux  
hat viel Pathos. Mit blumigen Wor- 
ten beschwört er den Widerstand  
der Oberwalliser gegen die Fran- 
zosen vor über 200 Jahren herauf.  
«Die Werte der Freiheit und des  
Glaubens waren damals derart be- 
droht, dass unsere Vorfahren be- 
reit waren, einen hohen Blutzoll zu  
zahlen», heisst es in einem Vor- 
stoss, den Fux vergangenes Jahr im  
Grossen Rat in Sitten einreichte.  
Das Denkmal, das an die entspre- 
chenden Kampfhandlungen erin- 
nere, bedürfe nun der Aufmerk- 
samkeit des Staatsrates.

Im Mai 1799 kommt es  
im Pfynwald zur Schlacht zwi- 
schen französischen und Ober- 
walliser Truppen. Zunächst kön- 
nen die Einheimischen die In- 
vasoren noch abwehren, werden  
aber wenig später überrannt. In  

der Folge gerät das Oberwallis  
unter französische Herrschaft.

Genau 100 Jahre später wird  
im Pfynwald ein Denkmal in  
Form eines steinernen Obelisken  
eingeweiht. Es sollte an den Wi- 
derstand der Oberwalliser erin- 
nern. «Zur Würdigung der Opfer- 
bereitschaft», heisst es im Postu- 
lat von Sandro Fux, der ein paar  
Monate später nicht als Grossrat  
gewählt wird. Doch Fux macht  
sich Sorgen, denn um das Denk- 
mal sei es schlecht bestellt.

Aufwertung gefordert
Das Pfyndenkmal friste  
schmuckloses Dasein, zeige  
Spuren von Verwitterung. Wer  
sich für den Obelisken inte- 
ressiere, finde diesen kaum, da  
die Zugänglichkeit schlecht sei,  
und vor Ort gebe es keinerlei  
Informationen über die histori- 
schen Ereignisse. Deshalb sei es  
angezeigt, dass der Kanton et- 

was unternehme, einen besse- 
ren Zugang schaffe und Infota- 
feln aufstelle. Immerhin gehöre  
dem Kanton das Denkmal, da  
ihm dieses vor 100 Jahren ge- 
schenkt worden sei, so Fux.

In der Aufwertung des Obe- 
lisken durch eine bessere Zu- 
gänglichkeit sieht Fux auch die  
Möglichkeit, einen touristischen  
Mehrwert zu schaffen.

Eine Mehrheit der Abgeord- 
neten in Sitten fand diese Idee  
vergangenes Jahr durchaus prü- 
fenswert, beauftragte den Staats- 
rat damit, sich zu der Sache zu  
äussern. Diese Antwort liegt nun  
vor und ist nicht so, wie Fux es  
wohl gehofft hat.

In Privatbesitz
Die Regierung schlägt nämlich  
vor, Fux’ Ansinnen abzuschmet- 
tern. Nicht etwa, weil sie das  
Denkmal für unbedeutend hält  
oder es an Geld fehlt. Der  

Grund: Das Denkmal gehört  
dem Kanton nicht. Für eine  
Schenkung des Denkmals an  
den Kanton gebe es keine Ur- 
kunde oder sonst ein Schrift- 
stück, das einen solchen Vorgang  
belege, schreibt der Staatsrat.

Somit kommt zum Tragen,  
dass der Obelisk auf Privatbo- 
den steht. «Die auf einem Grund- 
stück errichteten Bauten sind Be- 
standteil des Grundstücks.» Damit  
wäre grundsätzlich der Eigentü- 
mer des Grundstücks für den Un- 
terhalt des Obelisken zuständig.  
«Aufgrund dieser Situation sieht  
der Staatsrat davon an, das Denk- 
mal aufzuwerten und beim Eigen- 
tümer einen öffentlichen Zugang  
zu erwirken.» Es sieht schlecht aus  
für das Pfyndenkmal, wobei das  
letzte Wort noch nicht gesprochen  
ist. Der Grosse Rat wird sich in  
der kommenden Session mit dem  
Obelisken und dem weiteren Vor- 
gehen befassen.

Martin Meul

Am Pfyndenkmal nagt der Zahn der Zeit, leicht zu erreichen ist das 
Denkmal ebenfalls nicht. Bild: zvg

Das Denkmal zwischen Susten und Siders soll durch den Kanton aufgewertet werden, findet ein SVPO-Politiker. Doch das geht nicht.

Der Obelisk im Pfynwald bleibt wohl unzugänglich

«Wir wollen endlich vorwärts- 
machen», sagt Staatsrat Franz  
Ruppen (SVP), «denn immer- 
hin droht der Schweiz eine  
Strommangellage.» Und er er- 
klärt gleich wie: Solar-Testanla- 
gen sollen von der Baubewilli- 
gungspflicht befreit werden, da- 
mit sie rasch gebaut werden kön- 
nen. Denn klar sei, so Rup- 
pen, dass die Testanlagen stehen  
müssen, bevor der Schnee das  
Saflischtal bedecke.

Keine «Carte blanche»
Der Kanton setzt also nach der  
Einsetzung der Taskforce «Gros- 
se Fotovoltaikanlagen» ein ers- 
tes Zeichen, um alpine Solaran- 
lagen im Kanton Wallis mög- 
lichst rasch realisieren zu kön- 
nen. Das Projekt «Grengiols So- 
lar» will noch in diesem Jahre ei- 
ne Testanlage installieren. Rup- 
pen geht davon aus, dass das  
zweite Grossprojekt, «Vispertal  
Solar», und allenfalls weitere fol- 
gen werden. Die Anlagen sollen  
Erkenntnisse darüber liefern, ob  
die vorgesehenen Standorte für  
Grossprojekte geeignet sind, et- 
wa bezüglich der Witterungsver- 
hältnisse. Die Testanlagen seien  
aber auch für die Evaluierung  
der Widerstandsfähigkeit sowie  
der winterlichen Energieeffizi- 
enz der geplanten Projekte erfor- 
derlich, sagt Ruppen.

Der Kanton Wallis geht die- 
sen Schritt, ohne das Inkraft- 
treten der entsprechenden Bun- 
desbestimmungen abzuwarten.  
Der Bund unterstützte indes das  
proaktive Vorgehen der Kan- 
tone, betont der SVP-Staatsrat  
Franz Ruppen.

Obwohl das Baubewilli- 
gungsverfahren für die Testanla- 
gen wegfällt, gibt es Einschrän- 
kungen. Die Gebäude und Anla- 
gen dürfen nicht auf Fruchtfol- 

geflächen, in Mooren und Moor- 
landschaften, Biotopen von na- 
tionaler Bedeutung oder in Was- 
ser- und Zugvogelreservaten er- 
richtet werden. Sie dürfen eben- 
falls nicht in einer Zone mit ho- 
her Gefährdung errichtet werden.  
Auch wird ein Rodungsgesuch  
benötigt, wenn Bäume gefällt  
werden müssen, was indes auf- 
grund der hochalpinen Lage der  
Projekte kaum der Fall sein wird.

Grüne befürworten  
Testanlagen
Brigitte Wolf hat sich in der Ver- 
gangenheit mehrmals skeptisch  
gegenüber Solar-Grossprojekten  
geäussert. Dass nun rasch Test- 
anlagen installiert werden sollen,  
wird von der Co-Präsidentin der  
Walliser Grünen indes begrüsst.  
Sie sagt: «Da das dringliche Bun- 
desgesetz für den Bau von gros- 
sen Fotovoltaikanlagen nun mal  
in Kraft ist, ist es sinnvoll, mithil- 
fe von Testanlagen herauszufin- 
den, ob eine Anlage Sinn macht  
oder nicht. So wird die Gefahr  
verkleinert, dass das ‹erstbeste›  
Projekt realisiert wird und öffent- 
liche Gelder verschwendet wer- 
den.» Der Bund übernehme im- 
merhin 60 Prozent der Kosten  
für die grossen Fotovoltaikanla- 
gen. Deshalb müsse man nun  
unbedingt auch über Kriterien  
für die Anlagen sprechen, damit  
in diesem beschleunigten Ver- 
fahren die besten Projekte be- 
rücksichtigt werden. «Diese Kri- 
terien müssen sowohl die Fi- 
nanzierung und Wirtschaftlich- 
keit als auch die vorhandenen In- 
frastrukturen, den Einfluss auf die  
Ökologie und die Beeinträchti- 
gung der Landschaft berücksich- 
tigen», sagt Wolf.

Wie müssen Bauherren  
vorgehen?
Wollen Projektträger Testanla- 
gen ohne Baubewilligung instal- 

lieren, müssen sie dem Kan- 
ton künftig nur noch eine Foto- 
dokumentation des Ausgangszu- 
stands, einen Lageplan sowie die  
Pläne der Testgebäude und Foto- 
voltaikanlagen zustellen. Am En- 
de der Testphase muss der Stand- 
ort in den Ausgangszustand zu- 
rückversetzt werden, wobei kei- 
ne umweltschädlichen Elemente  
zurückbleiben dürfen.

Der Entscheid des Staatsrats  
wird demnächst im Amtsblatt  
publiziert, er kann vor Kantons- 
gericht angefochten werden, «je- 
doch ohne aufschiebende Wir- 
kung», wie Staatsrat Ruppen sagt.

Wohin mit dem Strom?
«Grengiols Solar» wird das ers- 
te Projekt mit einer Testanlage  
sein. «Grengiols Solar» ist auch  

das erste Projekt, das von wis- 
senschaftlicher Seite untersucht  
wurde – zumindest bezüglich der  
Stromabfuhr. Eine Studie der  
HES-SO Wallis, der Universität  
Genf und des College of Sci- 
ence der Universität of Arizo- 
na kommt dabei zum Schluss,  
dass «Grengiols Solar» in der ge- 
planten Dimension kaum mög- 
lich sein wird – zumindest solan- 
ge der Abtransport der Energie  
nicht geklärt ist.

Julian Fritzsch und seine Ar- 
beitsgruppe forschen auf dem  
Gebiet der Stabilität von Höchst- 
spannungsnetzen. In der «Greng- 
jer Studie» ging es darum, ob es  
zu Überlastungen der Leitungen  
kommen könne, wenn der Solar- 
park angeschlossen ist. Die For- 
scher haben dabei zwei Versio- 

nen des Höchstspannungsnetzes  
betrachtet: die aktuelle Version  
und die im «Strategischen Netz  
2025» geplante Version, die laut  
Swissgrid nicht vor 2028 fertig- 
gestellt wird. Fritzsch sagt: «Um  
das Projekt wie geplant realisie- 
ren zu können, ist die Fertigstel- 
lung der Leitungen von Chippis  
nach Mörel und von Airolo nach  
Lavorgo zentral.»

«Grengiols Solar» wäre al- 
so erst ab 2028 in den geplan- 
ten Dimensionen realisierbar –  
wenn die entsprechenden Bau- 
vorhaben bis dahin abgeschlos- 
sen sind. «Vor allem bei der Ver- 
bindung zwischen Airolo und La- 
vorgo kann dies aber auch noch  
länger dauern», sagt Fritzsch.

Mit dem aktuellen Netz wä- 
re es indes möglich, eine kleiner  

dimensionierte Anlage zu be- 
treiben. «In unseren Untersu- 
chungen hat sich gezeigt, dass ei- 
ne Anlage mit 300 MW Nenn- 
leistung problemlos betrieben  
werden kann», so Fritzsch. Bis- 
her ging man davon aus, dass  
«Grengiols Solar» rund eine Te- 
rawattstunde Winterstrom pro- 
duzieren könnte – das wären  
knapp drei Prozent des Schwei- 
zer Winterverbrauchs.

Der Unterschied ist markant.  
Er zeigt, dass der Abtransport  
und die Speicherung des Stroms  
entscheidende Faktoren für alpi- 
ne Grossanlagen sind.

Armin Zeiter, Gemeindeprä- 
sident von Grengiols, sagt: «Die  
Studie liegt auch unserer Projekt- 
leitung vor und wird derzeit ana- 
lysiert und geprüft.»

Armin Bregy

Hier könnten die Grengjer Solarpanels stehen. Wenn alles passt. Doch es gibt einige Fragezeichen. Bild: Keystone

«Grengiols Solar» erhält eine Testanlage. 
Und einen Dämpfer
Im Saflischtal soll noch in diesem Jahr eine Solar-Testanlage in Betrieb gehen. Und trotzdem gibt es Wolken am Grengjer Solarhimmel.


